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beziehung aller maßgeblichen Interessenträger fortzuführen und der Regierung Myanmars 
in dieser Hinsicht technische Hilfe anzubieten; 

 b) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um den Sonderberater des Ge-
neralsekretärs für Myanmar und die Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über 
die Menschenrechtssituation in Myanmar in die Lage zu versetzen, ihr jeweiliges Mandat 
vollständig, wirksam und auf koordinierte Weise wahrzunehmen; 

 c) der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung sowie dem Menschen-
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